
Stadt Nürnberg, 
Berufliche Schule 2

Wichtige Informationen 
für Schülerinnen und Schüler 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf

Berufl iche Schule 2:
Berufsschule Fertigungstechnik & 
Berufsfachschule für Fertigungstechnik 
Fürther Straße 77
90429 Nürnberg

Ansprechpartnerin im Sekretariat:
Frau Frauenschläger
Tel: 0911/231-3951
Fax: 0911/231-3953
Mail: b2-fue@stadt.nuernberg.de

Berufl iche Schule 2:
Berufsschule Kraftfahrzeugtechnik 
Äußere Bayreuther Straße 8
90491 Nürnberg

Ansprechpartnerin im Sekretariat:
Frau Gloner
Tel: 0911/231-8732
Fax: 0911/231-8742
Mail: b2-kfz@stadt.nuernberg.de

Internet: www.b2-nuernberg.de

Schulleiter: Karl Schumann

Stand 9/2010

Unser Qualitätsleitbild

Unsere Aufgabe
Wir bieten unseren Schülern und Mitarbeitern 
eine zukunftsorientierte berufl iche Qualifi ka-
tion und tragen zur Persönlichkeitsentfaltung 
junger Menschen bei. Voraussetzung hierfür 
ist eine von allen Lehrern getragene inno-
vative und nachhaltige Schulentwicklung.

Unsere Vision
Wir sind… 
• eine berufl iche Schule in 
 Eigenverantwortung.
• das Kompetenzzentrum für Berufsbildung 
 in den Bereichen Fertigungs- und Kraftfahr-
 zeugtechnik in der Metropolregion Nürnberg.

Unsere Werte
Wir gehen respektvoll, konstruktiv und 
wertschätzend miteinander um und 
zeigen ein hohes Maß an Verantwor-
tungs- und Kooperationsbereitschaft.

Unser Anspruch
Wir garantieren…
• den Schülern einen guten Unterricht.
• unserem Lehrernachwuchs eine 
 professionelle Unterstützung.
• den Betrieben eine hohe 
 Kooperationsbereitschaft.
• der Stadt Nürnberg einen verantwortungs-
 bewussten Umgang mit den Ressourcen.



Grundsätze für alle 
Schülerinnen und Schüler der B2

Fragen?

Antworten auf  unserer Homepage!

Muss ich aus gesundheitlichen Gründen den Unterricht 
oder eine sonstige verbindliche Schulveranstaltung verlas-
sen, so muss ich mich persönlich bei der unterrichtenden 
Lehrkraft abmelden.

Bei einer Erkrankung muss ich der Schule eine Kopie 
der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AUB) vorlegen 
(BS0 § 32 Verhinderung).

Nicht krankheitsbedingte Entschuldigungen/Bescheinigun-
gen (z.B. Zugausfall, Bahnstreik, Wegeunfall) werden nur 
anerkannt, wenn sie vom Ausbilder zur Kenntnis genom-
men und abgezeichnet sind! Unentschuldigte Fehlzeiten 
werden mit einem Verweis geahndet und sind grundsätzlich 
nachzuholen! 

• Versäume ich ohne ausreichende Entschuldigung einen 
 Leistungsnachweis oder verweigere ich eine Leistung, so 
 wird die Note 6 erteilt (BSO § 40 Leistungsnachweise).

• Ich kann in dringenden Ausnahmefällen (z.B. Vorladung 
 Gericht, Beerdigung, nicht verschiebbare Führerschein-
 prüfung) auf schriftlichen Antrag (d.h. in der Regel vor 
 dem Ereignis) beurlaubt werden.

Bei einer genehmigten Beurlaubung ordnet die Schule an, 
in welcher Form der versäumte Unterricht nachzuholen ist 
(BS0 § 34 Beurlaubung).

1. Die wichtigsten Verhaltensregeln

Ich akzeptiere, dass
• auf dem gesamten Schulgelände ein striktes Rauch- 
 und Drogenverbot herrscht!
• ich mein Handy und alle sonstigen elektronischen 
 Speichermedien (z.B. iPod) im gesamten Schulgebäude 
 ausschalten und die dazugehörigen Kopfhörer wegpacken 
 muss!
• ich mit den Lernmitteln (PCs, Werkzeugen, Maschinen, 
 usw.) und Schuleinrichtungen (WC, Schulmöbel, usw.) 
 sorgfältig umgehen und von mir verursachte Schäden 
 wieder gutmachen muss!
• ich im Schulhaus und Schulgelände eine sorgfältige 
 Mülltrennung durchführen muss!
• ich die Vorschriften zur Arbeitssicherheit unbedingt 
 einhalten muss!

2. Schulbesuch und Unterrichtsversäumnisse 

• Ich bin zur pünktlichen und regelmäßigen Teilnahme 
 am Unterricht und an den sonstigen verbindlichen Schul-
 veranstaltungen (Seminare, Klassenfahrten) verpfl ichtet. 
 Unentschuldigte Verspätungen muss ich grundsätzlich 
 nacharbeiten!
• Bin ich aus zwingenden Gründen verhindert, am Unterricht 
 oder an einer sonstigen verbindlichen Schulveranstaltung 
 teilzunehmen, so muss ich die Schule unverzüglich unter 
 Angabe des Grundes schriftlich innerhalb von drei Werk-
 tagen verständigen. Außerdem muss ich als Auszubilden-
 der sofort telefonisch den Betrieb verständigen!www.b2-nuernberg.dewww.b2-nuernberg.dewww.b2-nuernberg.de

Unterschrift Schüler/in  


